
Dabei wird darauf hin gearbeitet, dass der Täter seine Tat ganz 
oder zum überwiegenden Teil wieder gut macht oder deren 
Wiedergutmachung ernsthaft erstrebt. Der Täter kann durch 
erhebliche persönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht 
das Opfer ganz oder zum überwiegenden Teil entschädigen. 
In diesen Fällen kann das Gericht dann die Strafe mildern oder 
unter bestimmten Voraussetzungen von einer Strafe absehen.

ROLAND KOMPAKT-RECHTSSCHUTZ

Der Opfer-Rechtsschutz ist eingebettet in den ROLAND 
Kompakt-Rechtsschutz. Für den Opfer-Rechtsschutz müssen 
Sie keinen zusätzlichen Beitrag zahlen. Diese Leistungsart wird 
derzeit nicht von allen Rechtsschutz-Versicherern angeboten. 

Mit dem ROLAND Kompakt-Rechtsschutz sichern Sie auf einen 
Schlag die wichtigsten Lebensbereiche ab. Das Paket beinhaltet 
neben dem Opfer-Rechtsschutz auch Schadenersatz-Rechts-
schutz, Arbeits-Rechtsschutz, Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-
chenrecht, Sozialgerichts-Rechtsschutz und weitere Leistungen. 

ROLAND-PARTNERANWALTSNETZWERK

Wir decken Ihr Kostenrisiko ab und bieten Ihnen eine frühe 
Orientierung und schnelle Entscheidungshilfen. Sie können sich 
über unsere ServiceLine jederzeit telefonisch bei allen Rechts-
problemen des privaten Lebensbereiches beraten lassen. Bei 
Bedarf leiten wir Sie an unsere spezialisierten Partneranwälte in 
Ihrer Nähe weiter. Der Rechtsanwalt berät Sie unbürokratisch 
bei rechtlichen Problemen und übernimmt, sofern Sie das wün-
schen, Ihre Vertretung vor Gericht. Er vertritt Sie zum Beispiel, 
wenn ein Gast ein Glas Rotwein über Ihren Teppich verschüt-
tet hat und für den Schaden nicht aufkommen will, wenn Ihr 
Arbeitgeber Überstunden nicht ausbezahlen will, wenn ein 
Arbeitsunfall nicht anerkannt wird – und wenn Sie Opfer einer 
Gewalttat werden.

Mit dem ROLAND Kompakt-Rechtsschutz gönnen Sie sich 
das gute Gefühl, an Ihre Sicherheit zu denken. 

Haben Sie Interesse an dem Leistungs-Paket von ROLAND 
Rechtsschutz? Dann melden Sie sich einfach bei Frau Bärbel 
Purrmann unter 030 8649-2323, sie hilft Ihnen gerne weiter.

 DAMIT OPFER KEINE OPFER BLEIBEN 

Schnell können Sie in eine Situation geraten, in der Sie unschul-
dig zum Opfer werden. Sei es, weil Sie überfallen werden und 
dabei schwere Verletzungen erleiden oder weil Sie einen Streit 
schlichten wollen und dabei selbst verletzt werden. Besonders 
schlimm trifft es u. a. Opfer von sexuellen Übergriffen.

In all diesen Fällen ist es nicht nur wichtig, dass der Täter seine 
gerechte Strafe erhält. Sie selbst können für Ihr gutes Recht und 
eine entsprechende Entschädigung kämpfen. So können Sie je 
nach Fall zum Beispiel eine fi nanzielle Unterstützung oder die 
Kostenübernahme eines Kur aufenthaltes oder einer Psycho-
therapie fordern. 

Doch die meisten Menschen tun sich schwer damit, sich aktiv 
an einem Gerichtsprozess zu beteiligen. Manche aus Scham 
oder Angst, andere aus Unsicherheit: Wer hilft mir bei drängen-
den Rechtskonfl ikten? Kann ich mir einen Prozess überhaupt 
leisten? Wo fi nde ich einen fachkundigen Rechtsanwalt?

OPFER-RECHTSSCHUTZ

ROLAND Rechtsschutz gibt Ihnen Antwort auf diese Fragen. 
Mit einer ROLAND Kompakt Rechtsschutz-Versicherung für 
Privatkunden sichern Sie Ihre privaten und verkehrsrechtlichen 
Interessen ab. Ein im privaten Bereich integrierter Baustein ist 
der Opfer-Rechtsschutz. Wenn Sie Opfer einer Gewalttat wer-
den, sorgt ROLAND für rechtliche Unterstützung. So haben Sie 
z. B. einen Anspruch auf juristische Hilfe, wenn Sie Opfer einer 
sexuellen Nötigung oder eines körperlichen Übergriffs gewor-
den sind, Ihr Leben bedroht wurde oder Sie Ihrer persönlichen 
Freiheit beraubt wurden. 
Wenn Sie in solch einem Fall neben dem Staatsanwalt als 
Neben kläger für Ihr Recht kämpfen wollen, unterstützt Sie 
ROLAND Rechtsschutz. Wir vermitteln auf Wunsch einen  
Rechtsanwalt als Ihren Beistand und übernehmen die Kosten 
des Verfahrens. Als Nebenkläger können Sie in einem Strafpro-
zess Ihr Anliegen verfolgen. Sie können insbesondere Fragen 
und Anträge stellen und Erklärungen abgeben. Damit tragen 
Sie aktiv dazu bei, dass der Täter angemessenen bestraft wird.

Zusätzlich können Rechtsschutz-Versicherte Ihre rechtlichen In-
teressen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleiches wahrnehmen. 

KÄMPFEN SIE AKTIV FÜR IHR RECHT
MIT DEM ROLAND OPFER-RECHTSSCHUTZ UNTERSTÜTZUNG SICHERN

PRIVATKUNDEN
KURZINFORMATION
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 ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Telefon 0221 8277- 500
Telefax 0221 8277- 460 

www.roland-rechtsschutz.de
service@roland-rechtsschutz.de


